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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
 
Datum:  16.12.2021 
 
Vorlage Nr.: 2021-081 TOP: 9 
 
Status: Öffentlich 

 

Vergabe der Leistung Austausch von Rauchwarnmelder in den 
Gebäuden Kindergarten Regenbogenland, Grundschule und 

Rathaus 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. Sachverhalt 
 
§ 15 Abs. 7 die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) schreibt vor, dass 
„Aufenthaltsräume, in denen bestimmungsgemäß Personen schlafen, sowie Rettungswege 
von solchen Aufenthaltsräumen in derselben Nutzungseinheit, jeweils mit mindestens einem 
Rauchwarnmelder auszustatten sind“. Für öffentliche Gebäuden besteht somit keine Pflicht 
zum Einbau von Rauchwarnmeldern, mit Ausnahme der Schlafräume im Kindergarten. Zur 
Sicherheit von Beschäftigten, Kunden und Kindern hat sich die Gemeinde Schechingen im 
Jahr 2014 jedoch dazu entschieden, den Kindergarten, die Schule und das Rathaus mit 
Rauchwarnmeldern auszustatten. Die damals installierten Melder sind zwischenzeitlich am 
Ende ihrer Nutzungszeit angekommen und müssen ausgetauscht werden, um weiterhin 
einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. 
 
Die Verwaltung hat im Wege einer beschränkten öffentlichen Ausschreibung vier regionale 
Anbietern zur Abgabe eines Angebots für den Austausch der Rauchwarnmelder 
aufgefordert. Innerhalb der Ausschreibungsfrist gingen drei Angebote ein. Die Wertung der 
Angebote ergab folgendes Ergebnis: 
 

Nr. Anbieter Gesamtpreis brutto Verhältnis 

1. Elektrotechnik Holl GmbH, Göggingen 13.802,00 € 100,0 % 

2. Anbieter 2 13.924,43 € 100,9 % 

3. Anbieter 1 14.687,45 € 106,4 % 

 
Die Firma Elektrotechnik Holl GmbH ist als zuverlässiger Anbieter bekannt. Die Verwaltung 
empfiehlt die Vergabe der Arbeiten an die Firma Elektrotechnik Holl GmbH aus Göggingen 
als wirtschaftlichsten Anbieten. 
 
 

II. Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Arbeiten an die Firma Elektrotechnik Holl 
GmbH zum Gesamtpreis von 13.802,00 € zu. 
 
 

III. Anlagen 
 
keine 


